
B E I T R A G S O R D N U N G der B I A B e.V.

Die Mitgliedsbeiträge werden ab 1. Januar 2oo2 wie folgt geregelt:

1) Natürliche Personen haben einen Jahresbeitrag 

von EURO 26,--

zu entrichten; Ehepaare zahlen nur einen Beitrag.
Arbeitslose, Auszubildende, Schüler, Studenten, 
Sozialhilfeempfänger, Rentner sowie Wehrpflichtige und 
Zivildienstleistende zahlen den ½ Beitragssatz.

2) Für juristische Personen wird der Beitragssatz im Grundsatz nach 
folgendem Schlüssel berechnet:

a. für Kommunen, die 84 Einwohner oder mehr haben:

Einwohnerzahl x Euro o,41  = Jahresbeitrag in Euro

b. für Kommunen, die weniger als 84 Einwohner haben, gilt als 
Mindestbeitrag der Jahresbeitragssatz von natürlichen 
Personen 

= Euro 26,--.

c. Vereine und Initiativen:

Mitgliederzahl x Euro o,41  = Jahresbeitrag in Euro. 
Der Mindestjahresbeitrag beträgt jedoch Euro 26,--.
  

3) Der Mitgliedsbeitrag ist für das laufende Kalenderjahr im Voraus 
fällig; er kann viertel-, halb- oder jährlich entrichtet werden.

Rethwisch, Januar 2010


